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Es soll tatsächlich Menschen geben,
die leben, um zu arbeiten. Es ist wohl
verfehlt, den deutschen Arbeitneh-
mern eine derartige Einstellung pau-
schal nachzusagen, auch wenn wir
im Ausland als fleißig gelten. Hier-
zulande wird wohl eher das Credo
„Arbeiten, um zu leben“ verfolgt.
Auf den ersten Blick scheint es si-
cherlich für einige eine reizvolle Vor-
stellung zu sein, ohne „einen Finger
krumm machen zu müssen“, Gehalt
zu beziehen. Doch nach genauerer
Überlegung sollte auch dem größten
Arbeitsmuffel klar sein, dass es wenig
erbaulich ist, seine Arbeitszeit –
ohne (sinnvolle) Tätigkeit – einfach
nur abzusitzen. Darüber hinaus ist es
sogar vertragswidrig, einen Beschäf-
tigten einfach nur „Trübsal blasen zu
lassen“. Denn nach ständiger Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichts
(BAG) hat die Belegschaft einen An-
spruch auf Entgegennahme ihrer Ar-
beitsleistung. 

Die sog. Beschäftigungspflicht wurde
von den Richtern in den fünfziger
Jahren des vergangen Jahrhunderts
aus dem im Grundgesetz verankerten
Schutz der Persönlichkeit hergeleitet,
der auch im Berufsleben gilt. Die
Achtung und Anerkennung des Ar-
beitnehmers als Individuum soll nicht
nur auf dem wirtschaftlichen Wert
seiner Leistung in Form des Gehalts
beruhen, sondern vielmehr darauf,
wie der Betreffende die ihm oblie-
genden Aufgaben verrichtet. Gerade
die Erfüllung der Aufgaben gibt dem
Beschäftigten im Bereich des Ar-
beitslebens maßgeblich seine Würde
als Mensch. Die Tätigkeit bietet eine
wesentliche Möglichkeit zur Entfal-
tung der Persönlichkeit. Deshalb muss
der Arbeitgeber nicht bloß aufgrund
seiner Treupflicht, sondern vor allem
auch aufgrund der grundgesetzlichen
Verpflichtung alles unterlassen, was
die Würde des Angestellten und die
freie Entfaltung seiner Persönlichkeit
beeinträchtigen kann. Durch den
Zwang des Nichtstuns würde der be-
treffende Mitarbeiter nicht mehr als
vollwertiges Glied der Berufsgemein-
schaft oder der Gesellschaft überhaupt
erscheinen. Auf dieses rechtliche
Konstrukt müssen schwerbehinderte
„Lohndiener“ nicht verweisen. Denn
für diese besonders geschützte Per-
sonengruppe ergibt sich ausdrücklich
ein gesetzlicher Beschäftigungsan-
spruch. Der einschlägigen Regelung
zufolge haben schwerbehinderte Men-
schen gegenüber ihren Arbeitgebern
Anspruch auf Beschäftigung, bei der
sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse
möglichst voll verwerten und weiter-
entwickeln können.

Die Beschäftigungspflicht  muss nur
dann zurücktreten, wenn überwie-
gende und schutzwürdige Interessen
des Arbeitgebers entgegenstehen.
Nach Ansicht des BAG besteht ein
Anspruch auf (sinnstiftende) Arbeit

grundsätzlich auch nach Ausspruch
einer Kündigung während der Kün-
digungsfrist. Wenn aber zu befürch-
ten ist, dass der Gekündigte
beispielsweise im Betrieb Unruhe
stiftet oder sich vertragswidrig ver-
halten wird, darf auf dessen Einsatz
gänzlich verzichtet und somit eine
Suspendierung ausgesprochen wer-
den. Der Beschäftigungsanspruch
stellt kein stumpfes Schwert dar. Ar-
beitswilliges – aber kalt gestelltes –
Personal ist nicht auf das Wohlwol-
len ihres Chefs angewiesen und kei-
nesfalls rechtlos gestellt. Die
Besagten können ihre vertragsge-
rechte Beschäftigung einklagen und
im äußersten Falle bei einer entspre-
chenden Verurteilung mit Zwangs-
geld oder -haft durchsetzen. 

Zudem besteht sogar die Möglich-
keit, aus der misslichen Situation Ka-
pital zu schlagen. Denn durch die
unterlassene Beschäftigung bedingte
Verletzung des allgemeinen Persön-
lichkeitsrechts kann eine Geldent-
schädigung resultieren. Dies soll nach
Auffassung des Landesarbeitsgerichts
(LAG) Hamburg selbst dann gelten,
wenn die Nichtbeschäftigung keine
weiteren Konsequenzen wie eine Ge-
sundheitsbeeinträchtigung oder einen
Qualifikationsverlust zur Folge hat.
Vorliegend nahm die Kammer für
jeden Monat der Nichtbeschäftigung
einen Schmerzensgeldbetrag in Höhe
von 500 € an, so dass eine Entschä-
digung von insgesamt 6.500 € aus-
geurteilt wurde. Teuerer kann es
durchaus werden, wenn der Arbeit-
nehmer aufgrund seiner Unterforde-
rung (psychisch) leidet. Das LAG
Baden-Württemberg hat insoweit einer
Führungskraft in einem schwäbischen
Großunternehmen der Automobil-
branche 25.000 €  zugesprochen, die
für die Dauer von rund zwei Jahren
entweder gar nicht oder nur mit spo-
radischen bzw. minderwertigen Ar-
beiten betraut wurde. Da der Manager
mit einem Jahressalär von etwa
100.000 € wegen der erzwungenen
„Low-Performance“ arbeitsunfähig
erkrankte, forderte der „Kaltgestellte“
Regress in selbiger Höhe von seiner
Arbeitgeberin. Dem Grunde nach
gaben die Richter dem Geschädigten
Recht, doch erachteten diese ledig-
lich ein Schmerzensgeld in Höhe von
einem Viertel der Klageforderung als
angemessen.

Immer noch ein stattlicher Betrag,
der sicherlich Oscar Wildes Zustim-
mung gefunden hätte, dem das Zitat
zugesprochen wird: „Nichtstun ist
die allerschwierigste Beschäftigung
und zugleich diejenige, die am meis-
ten Geist voraussetzt!“

Rechtsanwalt
Thomas Lauinger

Money for nothing!
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